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Allgemeine Verkaufsbedingungen

1.	Geltung unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen

a) Im Geschäftsverkehr zwischen uns und unseren Käufern gelten für die Dauer der Geschäfts-

verbindung, also auch für künftige Aufträge, ausschließlich die nachstehend aufgeführten Allge-

meinen Verkaufsbedingungen, soweit nicht ausdrücklich schriftlich (Brief, Telefax oder E-Mail) 

unsererseits einer Abänderung zugestimmt wird.

b) Abweichenden Bedingungen im Bestellformularen oder in Bestellschreiben von Käufern wider-

sprechen wir bereits hiermit. Sie werden auch dann für uns nicht bindend, wenn wir ihnen nicht 

ausdrücklich widersprechen.

c) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und unseren Käufern zwecks Ausführung dieses Ver-

trages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.

d) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von § 14 BGB.

2.	Preise - Zahlungsbedingungen

a) Es gelten die in unserer Auftragsbestätigung genannten Preise zuzüglich Mehrwertsteuer.  

Preise freibleibend bei nicht von uns zu vertretenden Kostensteigerungen; in diesem Fall behalten 

wir uns eine angemessene Preisanpassung vor.

b) Lieferungen von mindestens € 250,00 netto ohne Mehrwertsteuer erfolgen frei Bestimmungs-

postamt oder -bahnstation ohne Berechnung der Verpackung.

c) Bei Lieferungen im Wert von unter € 250,00 netto ohne Mehrwertsteuer werden Verpackungs- 

und Transportkosten vom Käufer getragen.

d) Wünscht der Käufer beschleunigte Beförderung oder entstehen andere, unter b) und c) nicht 

genannte Versandkosten, so steht es in unserem Ermessen, diese dem Käufer in Rechnung zu 

stellen.

e) Nachnahmekosten gehen zu Lasten des Käufers.

f) Zahlungen sind innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2 % Skonto oder innerhalb  

von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu leisten. 

g) Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend der Folgen des Zahlungsverzugs.

h) Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn die Gegenforderung des Käufers unbe-

stritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt; ein Zurückbehaltungsrecht kann er nur geltend 

machen, soweit es auf Ansprüchen aus dem Kaufvertrag beruht.

3.	Gefahrtragung

a) Die Lieferungen erfolgen auf Gefahr des Käufers.

b) Wir haben unsere Lieferverpflichtungen erfüllt, sobald die Ware ordnungsgemäß der Post, 

Bahn, dem Frachtführer oder Spediteur übergeben oder auf unsere eigenen Fahrzeuge verladen 

worden ist.

c) Durch von uns nicht verschuldete und nicht zu vertretende Umstände, durch welche die Her-

stellung oder Lieferung der gekauften Ware übermäßig erschwert oder vorübergehend unmöglich 

werden, so etwa in Fällen höherer Gewalt und Krieg sowie behördlicher Maßnahmen, Betriebs-

störungen, Streiks, Aussperrungen, und zwar sowohl bei uns als auch bei unseren Lieferanten, 

entbinden uns für die Dauer der Behinderung und deren Nachwirkungen von der Lieferverpflich-

tung.

4.	Mängelhaftung

a) Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschul-

deten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

b) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, kann der Käufer als Nacherfüllung nach seiner Wahl 

die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen. Im Fall der 

Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen 

Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit 

sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfül-

lungsort verbracht wurde.

c) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder 

Minderung zu verlangen.

d) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Käufer Schadenersatzansprüche 

geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober 

Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche 

Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typi-

scherweise eintretenden Schaden begrenzt.

e) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Ver-

tragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 

typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

f) Soweit dem Käufer ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung zusteht, ist unsere 

Haftung auch im Rahmen von c) auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 

Schaden begrenzt.

g) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit bleibt unbe-

rührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

h) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.

i) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrübergang.

j) Die Verjährungsfrist im Falle eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt; 

sie beträgt 5 Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache.

5.	Gesamthaftung

a) Eine weitergehende Haftung auf Schadenersatz als in Abschnitt 4. vorgesehen, ist - ohne 

Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs - ausgeschlossen. Dies gilt 

insbesondere für Schadenersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsschluss, wegen sonsti-

ger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß 

§ 823 BGB.

b) Die Begrenzung nach a) gilt auch, soweit der Käufer anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des 

Schadens statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.

c) Soweit die Schadenersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt 

dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadenersatzhaftung unserer Erfüllungsgehilfen und 

Betriebsangehörigen.

6.	Eigentumsvorbehaltssicherung

a) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem 

Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, 

sind wir berechtigt, die Kaufsache zurück zu nehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch 

uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung 

befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeit des Kunden - abzüglich angemessener 

Verwertungskosten - anzurechnen.

b) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Käufer unverzüglich schriftlich zu 

benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in 

der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO 

zu erstatten, haftet der Käufer für den uns entstandenen Ausfall.

c) Der Käufer ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; 

er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich 

Mehrwertsteuer) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seinen Ab-

nehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach 

Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Käufer auch 

nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon 

unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer sei-

nen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsver-

zuggerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens 

gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber diesder Fall, so können wir verlangen, dass 

der Käufer uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug 

erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern 

(Dritten) die Abtretung mitteilt.

7.	Gerichtsstand - Erfüllungsort

a) Sofern der Käufer Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berech-

tigt, den Käufer auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.

b) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist aus-

geschlossen.

c) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfül-

lungsort.
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